
 
 
 
 
 
 

 

 

Niederschrift 
 

 

 

über die 6. Sitzung des Umwelt- und Planungsausschusses 

am Dienstag, 23.03.2021, 18:00 Uhr 

Aula der Josef-Annegarn-Schule 

Hanfgarten 18, 48346 Ostbevern 

 

 

 

Anwesend: 

 

Ausschussmitglieder 

Bäumer, Hugo  

Beiers, Benedikt  

Drilling-Kleihauer, Jutta  

Große Hokamp, André  

Hermanns, Hubertus  

König, Florian  

Laumann, Georg  

Möllenbeck, Elmar  

Rottwinkel, Martin Vertretung für Frau Conny Stolz 

Schapmann, Oliver  

Stadtmann, Simon  

Stratmann, Werner  

von Beverfoerde-Werries, Philipp  

Weglage, Wolfgang  

Weixler, Katharina  

 

von der Verwaltung 

Große Vogelsang, Marion  

Hüttmann, Klaus  

Piochowiak, Karl  

Witt, Hans-Heinrich  

 

 

 

 

Gemeinde Ostbevern 

Der Bürgermeister 
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Es fehlt entschuldigt: 

 

Ausschussmitglieder 

Stolz, Conny  

 

 

Beginn der Sitzung: 18:00 Uhr 

Ende der Sitzung: 20:15 Uhr 

 

 

I.  Öffentlicher Teil 

 
1. Eröffnung der Sitzung 

  

Herr Hermanns eröffnet die Sitzung, begrüßt die Anwesenden und stellt die 

form- und fristgerechte Ladung sowie die Beschlussfähigkeit fest. 

 

 

2. Bestimmung des Schriftführers 

  

Frau Große Vogelsang wird zur Schriftführerin dieser Sitzung bestimmt. 

 

 

3. Feststellung der Befangenheit 

  

Befangenheit wird nicht festgestellt. 

 

 

4. Einwohnerfragestunde 

  

Es werden keine Anfragen gestellt. 
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5. Bericht des Bürgermeisters 

  

1. Bewirtschaftungsplan zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie 

 

Seit 20 Jahren gibt die EG-Wasserrahmenrichtlinie die Richtung für jeden vor, 

der Einfluss auf die Gewässer hat. Unterhaltungspflichtige, Kläranlagenbetrei-

ber, Landwirtschaft, Industrie und weitere – sie alle sind verpflichtet, den öko-

logischen und chemischen Zustand von Oberflächengewässern sowie den 

chemischen und mengenmäßigen Zustand des Grundwassers zu erhalten und 

zu verbessern. Am 22.12.2020 wurde nun der Entwurf des 3. Bewirtschaftungs-

plans für die Jahre 2022-2027 zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie 

durch das Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucher-

schutz des Landes Nordrhein-Westfalen veröffentlicht. 

 

Der Bewirtschaftungsplan enthält die fortgeschriebene Bestandsaufnahme, be-

hördenverbindliche Maßnahmenprogramme und eine Liste der Bewirtschaf-

tungsziele. Die Bezirksregierung Münster ist maßgeblich an der Erstellung des 

Maßnahmenprogramms im Regierungsbezirk beteiligt und koordiniert den 

regionalen Beteiligungsprozess. Weitergehende Informationen sind bei der 

Bezirksregierung Münster unter dem Link  

https://www.bezreg-muenster.de/de/umwelt_und_natur/eg-

wasserrahmenrichtlinie/bewirtschaftungsplan/index.html 

erhältlich. 

 

Bis zum 22.06.2021 besteht die Möglichkeit, zum aktuellen Entwurf eine Stel-

lungnahme in dem Portal „Beteiligung online“ bei der Bezirksregierung Müns-

ter abzugeben. 

 

 

2. Windenergienutzung in Ostbevern 

 

In der Sitzung des UPA am 04.02.2021 wurde die Verwaltung beauftragt, im 

Hinblick auf den aktuellen Gesetzentwurf der Landesregierung von Nordrhein-

Westfalen, der einen Mindest-Abstand zwischen Windenergie-Anlagen und 

Wohngebäuden von 1.000 m vorsehen soll, die daraus resultierenden Auswir-

kungen für den sachlichen Teilflächennutzungsplan „Windenergie“ der Ge-

meinde Ostbevern zu prüfen. 

 

Herr Ahn vom Planungsbüro Wolters Partner, der an der Erarbeitung des sach-

lichen Teilflächennutzungsplanes „Windenergie“ maßgeblich mitgewirkt hat, 

geht grundsätzlich davon aus, dass der 1.000 m-Vorsorgeabstand bis zum 

Sommer dieses Jahres vom Landtag NRW verabschiedet wird. Da es hier eine 

https://www.bezreg-muenster.de/de/umwelt_und_natur/eg-wasserrahmenrichtlinie/bewirtschaftungsplan/index.html
https://www.bezreg-muenster.de/de/umwelt_und_natur/eg-wasserrahmenrichtlinie/bewirtschaftungsplan/index.html
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bundesgesetzliche Ermächtigungsgrundlage gibt (§ 249 Absatz 3 BauGB), dürf-

te dieser Vorsorgeabstand, der zu Wohn- und zu Mischgebieten gilt, zukünftig 

als hartes Tabukriterium zu werten sein. Das wiederum führt zu einer völlig 

neuen Ausgangslage zur Berechnung des „Indizwertes“ im Hinblick auf die Fra-

ge, ob der Windkraft im Gemeindegebiet substanziell Raum geschaffen wird. 

 

Im wirksamen sachlichen Teilflächennutzungsplan „Windenergie“ der Gemein-

de Ostbevern stehen für die Windenergienutzung ca. 152 ha zur Verfügung; 

das entspricht rund 2,5 % der Gesamtfläche des Gemeindegebietes. Dieser 

Prozentwert ist zwar wenig aussagekräftig, da das OVG NRW in seinem Urteil 

vom 22.09.2015 (sog. „Haltern-Urteil“) betont hat, dass es letztendlich auf die 

jeweiligen Strukturen in den Kommunen ankommt. Trotzdem hat das Gericht 

für die betroffene Kommune den Wert von 3,4 % als zu gering bewertet. 

 

Mit der neuen gesetzlichen Regelung werden die Karten „neu gemischt“: der 

Indizwert in Ostbevern kann vermutlich verbessert werden, ob dieser jedoch 

den mittlerweile von den Gerichten geforderten Wert von 10 % erreichen wird, 

kann derzeit nicht eingeschätzt werden. Sofern die Auffassung vertreten wird, 

der Windenergie mehr Raum zu geben, dann kann das eigentlich nur bedeu-

ten, dass die bisherige Steuerungsplanung aufgegeben wird. Eine neue Steue-

rungsplanung unter heutigen Anforderungen wird um einiges aufwändiger 

werden, da z. B. Schutzgebiete und Waldflächen keineswegs mehr pauschal als 

Tabu angenommen werden können, sondern im Detail zu prüfen sind. Eine 

neue Steuerungsplanung hat auch keine hohe Wahrscheinlichkeit, rechtssicher 

zu sein. Seit 2012 sind insgesamt 22 Flächennutzungspläne von den Oberver-

waltungsgerichten durch die Normenkontrolle für unwirksam erklärt worden. 

Kein einziger Plan hat gehalten. Sicher ist lediglich, dass eine neue Steuerungs-

planung diese 10% erreichen muss, da die Senate des OVG in den vergange-

nen Urteilen diesen Wert hier „gnadenlos“ eingefordert haben. 

 

Die Honorarkalkulationen der jüngeren Vergangenheit gehen schon aufgrund 

der hohen Aufwendungen für die ökologischen Fachgutachten und der immer 

langwierigeren Planverfahren in den 6stelligen Bereich. 

 

 

3. Strategische Umweltprüfung für den Hochwasserrisikomanagementplan 

Ems 

 

Die Bezirksregierung Münster hat bekannt gegeben, dass für alle Gebiete mit 

signifikantem Hochwasserrisiko bis Ende 2021 die Hochwasserrisikomanage-

mentpläne aktualisiert werden müssen. 
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Dabei ist die Durchführung einer strategischen Umweltprüfung verpflichtend. 

Sie basiert auf dem Umweltbericht, welcher die voraussichtlichen erheblichen 

Umweltauswirkungen bei der Durchführung des Plans ermittelt, beschreibt und 

bewertet. 

 

Im Rahmen der strategischen Umweltprüfung sind die Behörden, deren Aufga-

benbereich durch den Plan berührt wird, sowie die Öffentlichkeit zu beteiligen. 

Diese können sich zum Entwurf des Hochwasserrisikomanagementplans und 

zum Umweltbericht äußern. 

 

Einwendungen von Privatpersonen sowie Stellungnahmen der Träger öffentli-

cher Belange können in dem Zeitraum vom 22.03.2021 bis einschließlich 22.06 

2021 wie folgt eingereicht werden: 

 

 per Post an Bezirksregierung Münster, Dezernat 54.5, Nevinghoff 22, 

48147 Münster oder 

 per Email an dez54@brms.nrw.de oder 

 per Fax unter der Faxnummer 0251 411-2561 oder 

 zur Niederschrift in den Räumen der Bezirksregierung Münster, Neving-

hoff 22, 48147 Münster 

  

Darüber hinaus besteht auch die Möglichkeit, das Portal „Beteiligung Online“ 

zu nutzen. Die Dokumente können im Internet unter 

 www.brms.nrw.de/go/verfahren  

eingesehen und Stellungnahmen direkt verfasst und abgesendet werden. 

 

 

4. Baustelle am Grevener Damm 

 

Die im Auftrag der Deutschen Glasfaser tätige Tiefbaufirma hat an der Kreu-

zung des Grevener Damms mit dem Bredewiesenbach eine Trinkwasserleitung 

der Stadtwerke SO angebohrt. Das ausgetretene Wasser hat die Fahrbahn un-

terspült, so dass diese großflächig erneuert und mit ausreichend starkem neu-

en Unterbau versehen werden muss.  Diese Arbeiten gestalten sich wegen der 

vielen im Untergrund vorhandenen Leitungen als sehr aufwändig. Zurzeit wird 

davon ausgegangen, dass die Arbeiten bis zum Ende der kommenden Woche 

abgeschlossen sein werden. 

 

 

 

 

 

mailto:dez54@brms.nrw.de
http://www.brms.nrw.de/go/verfahren
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5. Ertüchtigung der gemeindlichen Brücken über die Eisenbahn 

Ursprünglich war beabsichtigt, die Ertüchtigung der beiden Brücken von ge-

meindlichen Wirtschaftswegen über die DB-Strecke Münster – Osnabrück in 

den Osterferien durchzuführen. Die mit der Ausführung beauftragte Firma 

konnte allerdings witterungsbedingt einen anderen Auftrag nicht ausführen 

und deshalb früher in Ostbevern mit den Arbeiten beginnen. Auf der westli-

chen der beiden Brücken wird bereits seit Ende letzter Woche unter Vollsper-

rung gearbeitet. Sobald dort die Arbeiten abgeschlossen sind, wird auf der öst-

lich gelegenen Brücke unter Einrichtung einer Verkehrsampel gearbeitet. Im 

Zuge dieser Ertüchtigung werden die über die Gleise auskragenden Betonteile 

(Brückenkappen und Berührungsschutz für den Fahrdraht) mit zusätzlichen 

Verankerungen am eigentlichen Brückenkörper befestigt. Damit soll verhindert 

werden, dass Teile der Konstruktion (wie unlängst in Westbevern geschehen) 

auf die Gleise fallen. 

 

 

6. Bürger- und Fraktionsanträge 

  

6.1. Nutzung dezentraler Flächen zur Herstellung von Ökopunkten 

- Antrag der SPD-Fraktion 

Vorlage: 2021/062 

  

Der Antrag ist nicht dringlich und wird aufgrund der altuelle  

 

Abstimmungsergebnis: Einstimmig 

 

Damit ist der Antrag angenommen. 

 

 

6.2. Umgestaltung einer Fläche im Bereich Nachtigallenweg/Ecke Birkenweg 

- Antrag der SPD-Fraktion 

Vorlage: 2021/061 

  

Nach Erörterung und Beantwortung von Einzelfragen wird folgender Beschluss 

gefasst: 

 

Der Antrag wird zurückgestellt, da die genaue Lage der Fläche nicht aus dem 

Antrag zu entnehmen war. 

 

Abstimmungsergebnis: Einstimmig 
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7. Ausgleichsbilanz 

- Beschluss über die Gestaltung der Fläche "Blanke Wasser" 

Vorlage: 2021/007/2 

  

Folgender Beschluss wird gefasst: 

 

Dem Konzept zur ökologischen Aufwertung der Fläche „Blanke Wasser“ in der 

Bauerschaft Schirl (Anlage 1) wird zugestimmt. 

 

Abstimmungsergebnis: Einstimmig 

 

 

8. 51. Änderung des Flächennutzungsplanes (GE West) 

- Beschluss über den Vorentwurf und die Beteiligung der Öffentlichkeit 

   und der Behörden 

Vorlage: 2021/059 

  

Folgender Beschluss wird gefasst: 

 

Beschluss über den Vorentwurf und die Beteiligung der Öffentlichkeit und der 

Behörden 

 

Der Vorentwurf der 51. Änderung des Flächennutzungsplanes (Anlage 2) wird 

zur Kenntnis genommen. Auf der Grundlage dieses Vorentwurfes ist die Betei-

ligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 BauGB und der Behörden gem. § 4 

Abs. 1 BauGB durchzuführen. 

 

Die Verwaltung teilt der Öffentlichkeit durch Aushang in den Bekanntma-

chungskästen und durch Veröffentlichung im Internet mit, dass für einen Zeit-

raum von 2 Wochen im Fachbereich Planen und Bauen der Gemeinde Auskunft 

über die allgemeinen Ziele, Zwecke und voraussichtliche Auswirkungen der 

Planung gegeben wird.  

 

Der interessierten Öffentlichkeit ist Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung 

(Anhörung) zu geben. 

 

Abstimmungsergebnis: Einstimmig 
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9. Bebauungsplan Nr. 58 "Gewerbegebiet West" 

- Beschluss über den Vorentwurf und die Beteiligung der Öffentlichkeit 

   und der Behörden 

Vorlage: 2021/060 

  

Folgende Beschlüsse werden gefasst: 

 

Die Variante 1 des Vorentwurfs zum Bebauungsplan „Wendehammer“ soll zur 

Ausführung kommen. 

 

Abstimmungsergebnis: 15 Nein-Stimmen 

 

 Gesamt CDU SPD B90/G. FDP 

Ja      

Nein 15 8 2 3 2 

Enthaltung      

 

 

Die Variante 2 des Vorentwurfs zum Bebauungsplan „Durchfahrt auf den Gre-

vener Damm“ (Anlage 3) soll zur Ausführung kommen. 

 

Abstimmungsergebnis: Einstimmig 

 

 

Die textlichen Festsetzung Nr. 7.1 soll dahingehend geändert werden, dass je 4 

Stellplätze ein Baum zu pflanzen ist. 

 

Abstimmungsergebnis: 14 Ja-Stimmen, 1 Nein-Stimme 

 

 Gesamt CDU SPD B90/G. FDP 

Ja 14 7 2 3 2 

Nein 1 1    

Enthaltung      

 

 

Die Gestaltungsfestsetzung Nr. 1 „Einfriedung“ soll dahingehend geändert 

werden, dass auf den privaten Grundstücksgrenzen mindestens zu einer 

Grundstücksseite eine Hecke oder alternativ eine Berankung des Zaunes (z. B. 

mit Efeu) zu erfolgen hat. 
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Abstimmungsergebnis: 12 Ja-Stimmen, 2 Nein-Stimmen, 1 Enthaltung 

 

 Gesamt CDU SPD B90/G. FDP 

Ja 12 5 2 3 2 

Nein 2 2    

Enthaltung 1 1    

 

 

Beschluss über den Vorentwurf und die Beteiligung der Öffentlichkeit und der 

Behörden 

 

Der in der Sitzung vorgestellte Vorentwurf des Bebauungsplanes Nr. 58 „Ge-

werbegebiet West“ (Anlagen 3 und 4) wird zur Kenntnis genommen. Auf der 

Grundlage dieses Vorentwurfes ist die Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 

Abs. 1 BauGB und der Behörden gem. § 4 Abs. 1 BauGB durchzuführen. 

 

Die Verwaltung teilt der Öffentlichkeit durch Aushang in den Bekanntma-

chungskästen und durch Veröffentlichung im Internet mit, dass für einen Zeit-

raum von 2 Wochen im Fachbereich Planen und Bauen der Gemeinde Auskunft 

über die allgemeinen Ziele, Zwecke und voraussichtlichen Auswirkungen der 

Planung gegeben wird.  

 

Der interessierten Öffentlichkeit ist Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung 

(Anhörung) zu geben. 

 

Abstimmungsergebnis: 14 Ja-Stimmen, 1 Nein-Stimme 

 

 Gesamt CDU SPD B90/G. FDP 

Ja 14 7 2 3 2 

Nein 1 1    

Enthaltung      
 

 

 

10. 8. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 18 "Am Rathaus" 

- Beschluss einer Veränderungssperre 

Vorlage: 2021/056 

  

Folgender Empfehlungsbeschluss wird gefasst: 
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Veränderungssperre 

 

Die Satzung über die Veränderungssperre der Gemeinde Ostbevern für den 

Geltungsbereich der 8. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 18 „Am Rathaus“ 

wird beschlossen. Die als Anlage 5 beigefügte Satzung ist Bestandteil dieses 

Beschlusses. 

 

Abstimmungsergebnis: Einstimmig 

 

 

11. 9. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 19 "Ortsmitte I" 

- Beschluss einer Veränderungssperre 

Vorlage: 2021/057 

  

Folgender Empfehlungsbeschluss wird gefasst: 

 

Veränderungssperre 

 

Die Satzung über die Veränderungssperre der Gemeinde Ostbevern für den 

Geltungsbereich der 9. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 19 „Ortsmitte I“ 

wird beschlossen. Die als Anlage 6 beigefügte Satzung ist Bestandteil dieses 

Beschlusses. 

 

Abstimmungsergebnis: Einstimmig 

 

 

12. 7. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 29 "Ortsmitte II" 

- Beschluss einer Veränderungssperre 

Vorlage: 2021/058 

  

Folgender Empfehlungsbeschluss wird gefasst: 

 

Veränderungssperre 

 

Die Satzung über die Veränderungssperre der Gemeinde Ostbevern für den 

Geltungsbereich der 7. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 29 „Ortsmitte II“ 

wird beschlossen. Die als Anlage 7 beigefügte Satzung ist Bestandteil dieses 

Beschlusses. 

 

Abstimmungsergebnis: Einstimmig 
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13. Anträge Bauvorhaben 

  

13.1. Übersicht Baugenehmigungsverfahren 

  

Die Übersicht über die Baugenehmigungsverfahren ist der Anlage 8 zu ent-

nehmen. 

 

 

13.2. Bauanträge - Erteilung Einvernehmen 

  

Es wird kein Bauantrag vorgestellt. 

 

 

13.3. Bauanträge - Nachrichtlich 

  

Es wird kein Bauantrag vorgestellt. 

 

 

14. Anfragen nach § 17 der Geschäftsordnung 

  

Herr Piochowiak beantwortet die Fragen der Ausschussmitglieder. 

 

 

 

 

 

 

________________________      ___________________________ 

Hubertus Hermanns       Marion Große Vogelsang 

Ausschussvorsitzender      Schriftführerin 

 

 

 

gesehen: 

 

 

Karl Piochowiak 

Bürgermeister 
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Anlagen 

 

1 Konzept „Blanke Wasser“ 

2 Vorentwurf 51. Änderung des Flächennutzungsplanes 

3 Vorentwurf Bebauungsplan Nr. 58 „Gewerbegebiet West“, Zeichnung 

4 Vorentwurf Bebauungsplan Nr. 58 „Gewerbegebiet West“, Text 

5 Satzung Veränderungssperre 8. Änderung BPlan Nr. 18 

6 Satzung Veränderungssperre 9. Änderung BPlan Nr. 19 

7 Satzung Veränderungssperre 7. Änderung BPlan Nr. 29 

8 Übersicht der Baugenehmigungsverfahren 
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